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Öffentliche Fassung - zur Weitergabe an Dritte 

Sehr geehrter Herr Wilmsmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben übermitteln wir Ihnen einen Entwurf eines konkreten Angebotes, in dem sich htp 
einseitig dazu verpflichten möchte, 112 Hauptverteiler-Nahbereiche bis Ende 2018 mit der Vectoring
Technik zu erschließen. 

Das in Anlage 1 vorgelegte Angebot orientiert sich an dem von der Telekom Deutschland vorgelegten 
Entwurf für eine Ausbauverpflichtung. Dieses bedeutet nicht, dass htp den Entwurf der Telekom 
Deutschland für geeignet hält, den von der Bundesnetzagentur erwünschten Zweck zum 
flächendeckenden VDSL2-Vectoring-Ausbau in den Nahbereichen zu erreichen. Dieses ist unserer 
Meinung nach mit dem Entwurf gerade nicht möglich. Die Orientierung am Entwurf der Telekom 
Deutschland erfolgte daher lediglich, um eine Schlechterstellung der htp zu vermeiden. 

Wir bitten um einen Hinweis, sofern die Telekom Deutschland einen vom Stand 28.10.2015 
abweichenden Entwurf für eine Ausbauverpflichtung vorgelegt bzw. ihr Angebot verbindlich 
unterzeichnet haben sollte. 
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Der von der Bundesnetzagentur veröffentlichte Konsultationsentwurf setzt im Wesentlichen die 
Wünsche der Telekom Deutschland um. Der Quasi-Exklusiv-Ausbau der Nahbereiche durch die 
Telekom Deutschland mit VDSL2-Vectoring behindert aufgrund der nicht nachhaltigen 
Übergangstechnologie nicht nur den Weg zur notwendigen Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft, sondern ist auch volkswirtschaftlich äußerst zweifelhaft. Es wird von der 
Bundesnetzagentur eine kurzfristig günstigere, kupferbasierte Übergangslösungen gefördert. Zur 
Herstellung eines zukunftsfähigen Breitbandnetzes wird aber schon in wenigen Jahren ein weiterer, 
kostspieliger Netzausbau notwendig, um ultraschnelle Glasfaseranschlüsse bis ins Haus (FTTB) oder 
die Wohnung (FTTH) zur realisieren. Ohne den Einbezug der Nahbereiche ist ein flächendeckender 
Glasfaserausbau, der auch die oft wirklich unterversorgten Gebiete außerhalb der Nahbereiche 
umfasst, wirtschaftlich nicht möglich. Der Wettbewerb wird demzufolge ihre Investitionen in den 
FTTB/H-Ausbau einschränken und die Telekom Deutschland wird sicher keine relevanten 
Investitionen in den FTTB/H-Ausbau tätigen. Der Konsultationsentwurf der Bundesnetzagentur trägt 
nachhaltigen und zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen daher leider in keiner Weise Rechnung. 

Eine weitergehende Stellungnahme zum Konsultationsentwurf behalten wir uns vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

llGmbHlf\ 
kbsten Schmidt 
Geschäftsführer 



Entwurf Vertragsangebot der htp GmbH Ausbau Vectoring Nahbereich 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit unterbreitet die htp GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, Mailänder Str. 2, 30539 

Hannover gemäß§ 145 BGB i.V.m. § 62 Satz VwVfG das nachfolgende verbindliche Angebot: 

Präambel 

~ 

(1) In der Digitalen Agenda 2014-2017 bekennt sich die efgde~regierung zur Notwendigkeit 
:,.f~fP A~~ 

flächendeckend verfügbarer leistungsstarker Breitbandn~~~J;l~· 2018 sollen flächendeckend 

Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s zur V~~~~.g'"~i:~~~n . Für den Erfolg des 
.,sw 	 ~,,, 

Breitbandausbaus ist es wichtig, dass allf/l Un.~n faire und verlässliche 
.:w.~„„ 	 . :*:::~··: 

Rahmenbedingungen für ihre Investitionen ~in "W18i1'.'-rne Breitbandnetze vorfinden. Die 
'~~;§~* 'i::~;~;~:i:;;: 

Bundesregierung setzt in der Digitalen Agenda e'lll'fl);:,. SdWierpunkt auf einen unverfälschten 
. ~t 

Wettbewerb zwischen Unternehmen und. ..efl~rktzut~ysschranken weiter reduzieren und vor 

allem einer missbräuchlichen Ausnutzung~'rrschenden Stellungen entgegentreten. 

(2) 	 Als regionaler Netzbetreiber vew~mbH die Region Hannover, Braunschweig, 

Hildesheim und WolfenbütteM"%it""~~&ilsicherer Kommunikationstechnologie. htp GmbH 

betreibt ein eigenes hochl~~~~!i~~ges Glasfasernetz. Die flächendeckende Versorgung der 

Region mit Breitbandne~_!,~hen wlf{als eine unserer zentralen Aufgaben. Denn nicht nur im 

Privathaushalt ist s;..~~~:~i~i~~Jt&e~. gefragt. Gerade für Unternehmen ist ein zeitgemäßer 

Breitbandanschlus,~ üä~p:ichtbar. Uber Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser und über 
-f....-:·· ·..;:::::~--

Breltbandkabelq~e l}jt h'fff:~mbH in ihrem Versorgungsgebiet derzeit etwa 4.000 Haushalte 

(Stand Q2 24,~4.,~hl~fen. Zusätzlich will htp bis Ende 2017 weitere 16.000 Haushalte 

erschließen. Diese'~qft<ftigen Anschlüsse liegen auch teilweise im Hauptverteiler-Nahbereich. 
'<fi"' 

Da, wo Glasfaserdirektanschlüsse bzw. Breitbandkabelnetze noch nicht wirtschaftlich herstellbar 

sind, versorgt htp GmbH ihre Kunden unter Nutzung der Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) der 

Telekom Deutschland GmbH. Seit der Entscheidung der BNetzA zum Einsatz von Vectoring 

(BK3d-12/131) setzt htp GmbH verstärkt auf den Ausbau der Kabelverzweiger mit der Vectoring

Technologie. Hierbei erfolgt der Glasfaserausbau bis zu den Kabelverzweigern (KVz) der 

Telekom. Unter Nutzung der Teilnehmeranschlussleitung vom KVz bis zum Kunden wird htp (bei 

entsprechender Legitimation durch die Bundesnetzagentur) bis Ende 2016 ca. 130.000 

Haushalte und Unternehmen (viele davon in den weißen Flecken) mit Bandbreiten bis zu 100 

Mbit/s erschlossen haben. 

(3) Mit dem Ausbau unseres eigenen, hochleistungsfähigen Glasfasernetzes leistet htp GmbH 
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Entwurf Vertragsangebot der htp GmbH Ausbau Vectoring Nahbereich 

deshalb einen wichtigen Beitrag für wirtschaftliches Wachstum in der Region und zur Erreichung 

der Breitbandziele der Bundesregierung. 

Im Rahmen der Einführung des Übertragungsverfahrens VDSL für die TAL hat die Telekom 

Deutschland GmbH (Telekom) festgelegt, dass VDSL nur vom Hauptverteiler (HVt) oder KVz 

eingespeist werden darf, um Störungen zu verhindern. Als Grenze für die HVt-Einspeisung 

wurden alle TAL, die an KVz mit einer Hauptkabellänge bis 550 m angeschlossen sind (HVt

Nahbereich), bestimmt. Die Erschließung der KVz mit Glasfaser~und der Einsatz von Vectoring im 
.1~:-> 

HVt-Nahbereich waren daher bisher nicht möglich. Alt~fhatiy,, haben Wettbewerber wie 
:~t 	 ·S:·~Jl 

htp GmbH statt der KVz die HVt mit VDSL erschlossen ÜiltLv.e1sorgen die Haushalte im Hvt-

Nahbereich mil Bandbreiten von bis zu 50 Mbit/s. -~ 

(5) 	 Mit Antrag vom 23.02.2015 (BK3-15-004) plant T~i~~1iC,~,~~n ihr bestimmte Ausbaurestriktion 

aufzugeben und die KVz im Umkreis von 550 m fdf~~!l V~SL-Vectoring-Ausbau freizugeben. 
<:;:·=·~· 

Allerdings plant Telekom einen exklusiv~r,~u. ~""'ß wettb~werblicher Ausbau soll nicht 

stattfinden. htp GmbH ist in diesem Ve~rn""'ßWmlfi~t und setzt sich für einen Ausbau im 

Wettbewerb ein und plant ihrerseits 11~ ·.· reiche mit 563 KVz in ihrem Ausbaugebiet mit 

Glasfaser zu erschließen. '"'"" i~lk 

~, ·=\~~fü,, 


.~~~~· ~::w 

(6) 	 Eine Entscheidung über degt~V~rlng-Einsatz auch im Nahbereich ist nach Maßgabe der 

einschlägigen gesetzliCheJt~:~eg~l~~'h im TKG in einem förmlichen und transparenten 

Regulierungsverfahren von d'et\~;tändigen Beschlusskammer zu treffen. Aus der durch den 
-:=~===~=~~:.t:.:~~~~~: =-~ :-:-:·~·~::::~:::~~~ 

nachfolgenden Vertra§S J5E:l'gfüMefen Ausbauverpflichtung folgt kein Anspruch auf eine 

bestimmte Gewi_ ·f~g,
.

1g~~lti~.erpflichtung oder gar auf ein bestimmtes Abwägungsergebnis in
~:: AX:· :... 


der Regulierun ··A <,., ,B9lmgJ:=· 

''li:4i~t,~ 

§ 1 Gegenstände 

(1) 	 htp GmbH verpflichtet sich gegenüber der Bundesnetzagentur zu einem flächendeckenden 

und vollständigen Ausbau der in Anlage 1 benannten 112 HVt-Nahbereiche mit 

der VDSL2-Vectoring-Technik (Vorhaben) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. Von 

dieser Verpflichtung der htp GmbH nicht erfasst sind solche Ausbauanschlüsse, die von der 

htp GmbH nach Maßgabe der Regulierungsverfügung BK3g-15/004 nicht mit der VDSL2

Vectoring-Technik genutzt werden können, weil ihr die Nutzung von Frequenzen oberhalb von 

2,2 MHz nicht erlaubt ist. 
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Entwurf Vertragsangebot der htp GmbH Ausbau Vectoring Nahbereich 

(2) 	 Bestandteil dieses Vertrages ist die Liste der HVt-Nahbereiche, die nach Maßgabe dieser 

Vereinbarung mit der VDSL2-Vectoring-Technik bzw. FTTB durch die htp GmbH ausgebaut 

werden sollen (Anlage 1). 

§ 2Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Vertrages 	 ./, .,.,, 

f~" 	Af? 
I. 	 sind Nahbereichs-AO-Anschlüsse Teilnehmeranschlüsse (§"'~)Jj[. 21 TKG) aus durchgängigen 

„%~~~~» ;.:;,~~~:·~ 
Kupferdoppeladern vom HVt bis zur TAE, die nicht.l)erl.J.nen Kv.t geführt werden und deren 

1
Kabeldämpfung vom HVt bis zur TAE den Dämpfu~,Yt~,,.e .ii~WW~HB@4MHz nicht überschreitet;

h"'-	 ~~ ·:--: 
„,lll\~ 'tm 

2. 	 sind Nahbereichs-KVz solche KVz, die o~:. eo·~~M .. a' ~ :SO Meter langes Hauptkabel (aus 

Kupferdoppeladern) am HVt angeschlossert._; 
:~)t).J ~·-=.. 
'\;;"\.. .,.., 

3. 	 ist VDSL2-Vectoring- Technik solche,,Q§,L-Te®.nik, welche das Angebot von Anschlüssen unter 

Nutzung des VDSL2-Vectorings gem ermöglicht; 
.„. 

i~~r~1f&~~
".;~~:;, 

93 .5 
.•.-:>~~~::~;:•.„. ··~~~~-~ 

4. 	 sind Ausbauanschlüsse 

!'' 
die ir$~nlag<'~q1~''~geführten Nahbereichs-KVz und Nahbereichs-A0

Anschlüsse. 	 61~.·~°'9lli'<*' 

...„@'«- ~~ 


»~*4+~~ 
Agr»-w@rnmiW# 

.,:-$· ~~~%~tt}:, 
.,~~~~ A\> §:(3 Durchführungsverpflichtung 

~©'~~~.A;#? AC'/ 
(1) 	 htp GmbH verpflictlt~:~§_ig{Vzur Durchführung des in § 1 bezeichneten Vorhabens nach den 

- '-::::~~==~.; 

Maßgaben der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) 	 htp GmbH wird spätestens am Stichtag (drei Monate nachdem die Zugangsmöglichkeit zum 

HVt-Nahbereich im Sinne dieses Angebotes tatsächlich für htp GmbH eröffnet ist), mit dem 

Vorhaben beginnen und es nach Maßgabe der Durchführungsfristen in § 5 innerhalb von 27 

Monaten nach dem Stichtag fertigstellen. 

(3) 	 Bei der Realisierung der Durchführung des Vorhabens sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

1. 	 Der Ausbau der Nahbereichs-KVz mit der VDSL2-Vectoring-Technik umfasst 

a) 	 Die Errichtung der notwendigen Glasfaser- und Kupferinfrastrukturen zwischen dem 

htp-DSLAM-Gehäuse (NDG) und einem technischen Übergabepunkt Backbone 
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(ÜP-8), 

b) 	 Die Errichtung des htp-DSLAM-Gehäuses (NDG) am oder in der Nähe des 

Nahbereichs-KVz und die Verbindung des Nahbereich-KVz mit dem NDG über ein aus 

Kupferdoppeladern bestehendes Kabel. Von einem NDG können auch mehrere 

Nahbereich-KVz versorgt werden, wobei die Länge des Kupferkabels 120m nicht 

überschreiten darf, sofern die baulichen Gegebenheiten um den Nahbereichs-KVz dies 

zulassen. 

,w ..}~~ 

c) 	 Die Errichtung des Stromanschluss für das NDG t.fP ß. 
·~W 

d) die Errichtung der notwendigen aktiven Sy~t~hn~~besondere die VDSL2

Vectoring-Systemtechnik, bestehend aus D9t~""'M rg"bntsprechenden Linecards; 

A·'- ~'4~$,~if( 
o) der Einh.olung der gegebenenfalls ertorcf~(~ntlich- bzw. privatrechtlichen 

Genehmigungen und Zust1mmungs.~rungen~ler Wegebaulastträger sowie der 

erforderlichen Tiefbauarbeiten "'Gt~'<itt)t;:jdV 
,.:. .„·-::=:-~ -~~;~; 




@=:t~1=r.:-.~ ~~ti~ 

2. 	 Der Ausbau der Nahbereichs-AO-A~!.fü~S'4~t der VDSL2-Vectoring-Technik umfasst 

~~~~~~~~~~:::·:·~ ~f~~~~ 
a. 	 den Aufbau/Ausbau ~,i~s S~t~~!Shanks zur Unterbringung der Systemtechnik im 

A''''' .. 
Hauptverteiler; Ji"\~k,„

4" 'i~~(:>. 

b. 	 die Herstellung ~JL~.la~~~~~r-Verbindung zwischen Systemtechnik (DSLAM) und 

dem Netzzu~~\~.~W1~ htp GmbH 


{)>· ~ 

c. 	 die Err~~lung,~;~~in~'S=::~ollokationsraumes im HVt der Telekom, soweit Telekom einen 

-~·::-· .« :;:·· .. 

solchert~Wi~~'rfüg.~9'9 stellt 

~'~11%b4W 


d. 	 die Herstellungeiner Stromversorgung 

e. 	 den Einbau der VDSl2-Vectoring-Systemtechnik bestehend aus DSLAM und Linecard 

in den Systemschrank sowie 

f. 	 die Leitungsanschaltung an das Netz der htp GmbH einschließlich Einmessung und 

der Anbindung an das Netzmanagementsystem der htp GmbH. 

Sofern durch diesen Ausbau Nahbereichs-AO-Anschlüsse nicht mit der VDSL2-Vectoring

Technik versorgt werden können, weil eine Störung von Teilnehmeranschlüssen an 

Nahbereichs-KVz erfolgen würde, wird die htp GmbH die Telekom mit einer 

Netzbereinigung beauftragen, die sicherstellt, dass diese Nahbereichs-AO-Anschlüsse mit 
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der VDSL2-Vectoring-Technik versorgt werden. Voraussetzung für eine solche 

Beauftragung ist, dass Telekom diese Leistung freiwillig zu marktgerechten Entgelten 

anbietet oder die Bundesnetzagentur zuvor Telekom die Verpflichtung zur Netzbereinigung 

auferlegt und entsprechende marktgerechte Entgelte festgelegt hat. 

Sollte die Anzahl der Nahbereichs-AO-Anschlüsse an einem HVt so groß sein, dass ein 

Angebot von VDSL2-Vectoring-Teilnehmeranschlüssen für mehr als 10 der 

Teilnehmeranschlüsse vom HVt aus nicht möglich wäre, ist eine Netzbereinigung nur 

vorzunehmen und zu beauftragen, wenn die Ausbaurw.!~nahmen nach Satz 1 zu einer 

zeitnahen Erfüllung der konkreten Nachfrage llf~ -""'~f.6SL2-Vectoring-Anschlüssen 
··;;:;~~~::~::p· 

tatsächlich nicht mehr ausreichen; insofern ist ei :~t:l~cn'ff@a~ gerechte Netzbereinigung 

hinreichend. .~J~w?lliff;;w 
3. 	 Die Erschließung eines Ausbauanschlus ':%·~er VDSL2-Vectoring-Technik ist w· 

fertiggestellt, wenn die unter den Nr. 1 ,9.z.w. 2 besbbriebenen Arbeiten abgeschlossen und ..::t.~~-. :~::~ 

an dem betreffenden NDG zum Ausbä"w.an~'*IM-Ss.. .ql~ technischen Voraussetzungen für die 
~~~l~ ~~~~~3~~=· 

Inbetriebnahme der VDSL2-VectorJ.Ag:Tet~ik vollständig gegeben sind. 

·~~-;:~'m~~~~i~? 
(4) 	 htp GmbH ist berechtigt, in Ei nzelfälletf'*' n,ab~lchend von Absatz 3 Nr. 1 und/oder 2 

.,„,,~kt.t~~}: 

1. Nahbereichs-AO-Ansch~~..,_~iner anderen als der in Absatz 3 Nr. 2 Satz 1 

beschriebenen Ausb~iante mlt1$er VDSL2-Vectoring-Technik auszubauen, soweit diese 

Ausbauvariante nachfra~ . chte Vorleistungen zulässt; 
i~~~~~~~:~G~» . . \ . 

2. 	 NDG nicht „T,,~· .dlf.\xB~L2-Vectoring-Technik, sondern mit einer höheren Bandbreite 

ermögliche.of~n _,:Jj'ltemat'Wen Technik auszubauen, soweit diese Ausbauvariante 
~11~~- . ~~~}:' ./~-

nachfragegeF'~fe V9{Jeistungen zulässt; 

·~~~;:~.4;~:-

'<.~$:> 

3. 	 vom Ausbau eines Nahbereichs-KVz mit der VDSL2-Vectoring-Technik abzusehen, sollten 

die dahinter liegenden Anschlüsse bereits durch die htp GmbH mit Festnetz

Breitbandnetzen, die Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr ermöglichen für mindestens 90 

Prozent der Teilnehmeranschlüsse erschlossen sein und soweit auf diesen Festnetz

Breitbandnetzen nachfragegerechte Vorleistungen angeboten werden; 

4. 	 beim Ausbau anstelle der Verlegung eigener Glasfasern fremde bereits verlegte Glasfasern 

bei Dritten anzumieten. 

htp GmbH wird die Bundesnetzagentur unverzüglich darüber informieren, wenn sie die 

Versorgung der Nutzer anderweitig gemäß Satz 1 sicherstellt. 
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(5) 	 Der Ausbau muss so erfolgen, dass alle vom Ausbauversprechen umfassten Teilnehmer

anschlüsse mit VDSL2-Vectoring oder gemäß Absatz 4 beschaltet werden können, 

sofern dies das Kupferdoppeladernetz der Telekom zulässt. Mit Ablauf der Durchführungsfrist 

nach § 5 muss die aufgebaute Kapazität nicht in der Lage sein, eine sofortige vollständige 

Nachfrage nach einer Beschaltung aller versorgbaren Teilnehmeranschlüsse zu erfüllen; insofern 

ist eine nachfragegerechte Aufrüstung hinreichend. 

§ 4Finanzierung «:-~~~itr.„ 
1.~::1 

'''\4~ih~'" 
Ai~v·' ·:1!L~~=~:::~t, 

htp GmbH verpflichtet sich, die in § 3 dieser Erklärl{_nQ~~~-fleh;~t~'~ Ausbaupflichten auf eigene 

Kosten zu erfüllen. Eine vollständige oder teilweise Fina~!4lr:ttp~1te~Ausbaus aus staatlichen oder aus 
·- ..:;;;,:.:::... 

staatlichen Mitteln stammenden Beihilfen wird ll!R::.. GmbH 'lrder beantragen noch in Anspruch 

neh~n. 	 ~~~o/ 

&*~..:i:::::,,%~:~
""""''· ·'V 

~<f' 	 ~,....,,'% »< 

tf~ '''* "" 
,::&;~~~'"' 

~~·· 	 §1~.w:~hfOhrungsfristen 
&~., ~ " ~ "'"<1:P

&.,.
(1) 	 Für die Berechnung „.e ~ · ·! ngsfrist gemäß § 3 (2) gelten die §§ 191, 193 BGB 

entsprechend. So~i~)O"'fii~H mit dem Ausbau vor dem Stichtag beginnt, wird hierdurch die 

Durchführungsfr[s~'hichl~n Lalif."gesetzt.
lff 	 §< .,,,, 
%~ 	 %' ,t.V 

(2) 	 Die Durchführu;~~Jii·~~ß § 3 (2) für den jeweils betroffenen Ausbauanschluss wird 

gehemmt, ., 

1. 	 solange der Ausbau unterbrochen ist, weil durch Beschluss eines Verwaltungsgerichts die 

aufschiebende Wirkung einer gegen die Regulierungsverfügung BK3g-15/004 gerichtete 

Klage gemäß § 80 Abs. 5 VwGO in Bezug auf die Regelungen zum Vectoring im 

Nahbereich angeordnet wird; 

2. 	 solange witterungsbedingte Verzögerungen andauern, die die zu diesem Zeitpunkt geplante 

Verlegung von Leitungen nicht zulassen. Als witterungsbedingte Verzögerungen gelten 

insbesondere durchgängige Temperaturen < 5°C über einen Zeitraum von 5 Werktagen, 

Hochwasser, Sturm und höhere Gewalt; 

3. 	 durch Wartezeiten aufgrund der Sicherstellung gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben 
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für das geplante Ausbaugebiet, sofern htp GmbH einen sachgerechten Zeitraum eingeplant 

hat; 

4. 	 durch Verzögerungen aufgrund von Vorgaben von Wegebaulastträgern, sofern die 

Bearbeitung der straßen- und wegerechtlichen Genehmigung eine Dauer von 4 Wochen ab 

Stellung des Antrags überschreitet; 

5. 	 durch für die htp GmbH nicht vorhersehbare und nicht beeinflussbare Verzögerungen bei 

der Materialbeschaffung, sofern htp GmbH einen sachgerec;:hten Zeitraum eingeplant hat, 

6. 	 durch Verzögerungen aufgrund der Einholung von p,;:9.jtlichen Genehmigungen [z.B, 

zur Aufstellung des NDG, Nutzung Fremdtrassen) •. sqf~~earbeitung der Genehmigung 

eine Dauer von 4 Wochen ab Ankage bei der P~~hreitet, 

6. 	 durch Verzögerungen, die dadurch ents~'.ij;~~~;~' Vorleistungen (z.B. Kollokation, 

Bereinigung AO-Anschlüsse, Zugang zu~ KVz)~eiekom nicht rechtzeitig bereitgestellt 

werden, sofern htp GmbH eine,i.%~!Jgere~\n Zeitraum eingeplant hat. Ein 
··~~:~ ~~~~~~„.„..;~~~~~ 

sachgerechter Zeitraum ist hierbei d$:~ in"'~''d~n zwischen Telekom und htp GmbH 
•' ·~\ 

vereinbarten Standardverträgen ~~~ bzw. in den Telekornprozessen übliche 
„~=-~~~ 

Zeitraum für die Bereitstellun · enen Vorleistungen, 

7. 	 die zur Erschließung .,~,: · sehenen Bestandstrassen nicht durchgängig sind oder 
„„~~ 

i · 
aufgrund fehlerhafte1t:\f)okument' tion nicht nutzbar sind und sofern die (Wieder-) 

~~""'"' 
Herstellung der B.;~,~~~,~~~~ine Dauer von 8 Wochen ab Feststellung überschreitet 

fiP '%jj~;;;;:::·:·:·m~«~~ 
8. 	 von der h~~ßGm~ Be@Wtragte Nachunternehmen ihre vertraglichen Leistungspflichten 

gegenübe ~ß"' Gfl!~'H nicht fristgerecht erfüllen, es sei denn, die htp GmbH hatte für 
....~·:§•' 

'~~~,~~gspflich1en 
	 ·~~........ 


die Erfüllung keinen sachgerechten Zeitraum eingeplant. 
•:-,'. 

Für die Wirkung der Hemmung gilt § 209 BGB entsprechend. htp GmbH zeigt die Hemmung 

sowie ihren Wegfall unter Beifügung entsprechender Nachweise binnen 5 Werktagen 

gegenüber der BNetzA an. Soweit sie eine rechtzeitige Anzeige unterlässt, tritt die 

Hemmungswirkung nicht ein. 

(3) 	 Erfüllt die htp GmbH ihre Ausbauverpflichtung nicht innerhalb der gemäß § 3 (2) vereinbarten 

Durchführungsfrist oder einer nach diesem Absatz 3 verlängerten Durchführungsfrist nicht, zeigt 

htp GmbH jeweils unter Beifügung entsprechender Nachweise für die Gründe nach § 5 (2) 

spätestens 3 Werktage vor Ablauf der Durchführungsfrist bzw. verlängerten Durchführungsfrist 

die Nichteinhaltung bei der Bundesnetzagentur an. Hierbei legt htp GmbH einen Ausbauplan 

für die bis zum Ablauf der Durchführungsfrist bzw. verlängerten Durchführungsfrist nicht 
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erschlossenen Ausbauanschlüsse vor. Soweit die BNetzA die Verzögerungsgründe akzeptiert 

und einer Verschiebung der vereinbarten bzw. verlängerten Durchführungsfrist zustimmt bzw. 

eine von der htp-Planung abweichende Durchführungsfrist für sachgerecht bestimmt, 

tritt die so verlängerte Frist insoweit an die Stelle der in § 3 (1) bezeichneten bzw. an die gemäß 

§ 3 (3) verlängerten Durchführungsfrist. In diesem Fall fallen keine Strafzahlungen gemäß § 7 an. 

(4) 	 Sofern sich nach Abgabe dieser Erklärung für einzelne Ausbauanschlüsse ein Ausbau für 

htp GmbH unmöglich wird oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, 

zeigt htp GmbH jeweils unter Beifügung entsprechender Nlhweise diesen Umstand bei der 

Bundesnetzagentur an. Soweit die BNetzA die Umst~~~ g.~eptiert , ist die htp GmbH 
~~··0<; 


berechtigt, vom Ausbau der betreffenden Ausbauansc~

,,w 
!t~~~l?t82~.n . 


~~-
§6 

.·'%M'it>JW 

(1) 	 Die htp GmbH wird die BundesneizeQ~ . tmals sechs Monate nach Fristbeginn sowie 

danach monatlich über den erfolgten ~bau.. ~ on Ausbauanschlüssen informieren, bis die 

Parteien festgestellt haben, das~j);~~~~ihre Ausbaupflicht vollständig erfüllt hat. 

~@1~~~~1t;~'*"' 
(2) 	 Die Bundesnetzagentur ~fi\Qn jede(t~):. von der htp GmbH Auskunft über den aktuellen 

Ausbaustand und insbesoiifä1rift~.Dtsprechende Nachweise aus den Dokumentationssystemen 
.:::::::::..~~~i:~i:~~i:~~~~~~~:~;:~~~~"} 

der htp GmbH vefli§g~n'''~S'oWl~f innerhalb der üblichen Geschäftszeiten vor Ort den 

.
~ ·--=~~~

Ausbaustand 

. 	
ko~.. ·lliere

w
~n . '

(3) 	 Uberschreitungen *~~ · 4 

Durchführungsfristen~\~ lt 
' 

...('. 
"1-~0 

(1) bezeichneten bzw. der nach§ 5 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 verlängerten

die Bundesnetzagentur pro betroffenem Nahbereichs-KVz und pro 

betroffenem Nahbereichs-AO-Anschluss gegenüber der htp GmbH fest. 

(4) 	 Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, die nach Absatz 1 und/oder Absatz 2 erfolgten 

Mitteilungen der htp GmbH zu veröffentlichen. 

§ 7Sicherungsmaßnahmen 

(1) Für den Fall, dass die htp GmbH den VDSL2-Vectoring-Ausbau nicht innerhalb der in § 3 (1) 

bezeichneten Frist bzw. gemäß § 5 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 verlängerten Frist durchführt und die 
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Bundesnetzagentur hierfür die in § 6 Abs. 4 vorgesehene Feststellung getroffen hat, wird pro 

betroffenem Nahbereichs-KVz und in Bezug auf die Nahbereichs-AO-Anschlüsse pro 

betroffenem HVt eine Strafzahlung in Höhe von 2.500 € zu Gunsten der Bundeskasse fällig. Die 

Zahlung führt nicht zum Erlöschen der Ausbauverpflichtung. 

(2) 	 Eine zweite Strafzahlung nach Absatz 1 Satz 1 wird fällig, wenn die htp GmbH innerhalb von 

drei Monaten nach Fälligwerden der ersten Strafzahlung den VDSL2-Vectoring-Ausbau nicht 

fertigstellt; weitere Vertragsstrafen fallen insoweit nicht an. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

~if~ 
(3) 	 Wegen des Anspruchs der Bundesnetzagentur auf Strafz~Jfing~O'?nach § 7 Abs. 1 unterwirft 

sich die htp GmbH hiermit gegenüber der Bundesne~,~~~~~!s Gläubigerin gemäß § 61 
.§:~.;;:~~& 'ö:::~:;::~:». 

Abs. 1 VwVfG der sofortigen Zwangsvollstreckung in i~ftg·esaifltes Vermögen. 
4''.~A~%@~'trm::2 

Damit ist keine Umkehr der Beweislast im Hinbli ·.. , ..,,ij,'.t ntstehen, das Bestehen, die Höhe 

und die Fälligkeit des Anspruchs der Bundesnetzagen . uf slYafzahlung verbunden. 

.tffi;)(i~'ältiJ' ragung 

Die htp GmbH trägt die Kosten dieße~ -~'';*~"Vert7~~~ und die Kosten seiner Durchführung.
«~~lt.>% ~ ,;;,,:· 

' · ::,;~ 

<"~~<m~
"''+"$.,™"" 

-:~t> ·	· ·:&:,~. JY ·4' -~· ~~::,.,.. 
A§l § ?,~ufsch iebende Bedingung/Rücktritt 

·:~:ii:h:::ttiii 
(1) 	 Mit Ausnahme der Vo°"?~chrift dieses § 9 sowie des nachfolgenden § 10 sind sämtliche 

Bestimmungen dieses Vertrages aufschiebend bedingt und schwebend unwirksam bis zum 

Inkrafttreten der Regulierungsverfügung BK3g-15/004 und bis zum Eintritt der tatsächlichen 

exklusiven und bestandssicheren Zugangsmöglichkeit für htp GmbH zu allen Ausbauanschlüssen 

mit VDSL2-Vectoring-Technik. 

(2) 	 Unbeschadet der aufschiebenden Bedingung gemäß Absatz 1 kann die htp GmbH von diesem 

Vertrag zurücktreten, wenn sich die Verhältnisse, die für den Inhalt dieser Erklärung maßgebend 

gewesen sind, seit Erklärungsabgabe so wesentlich geändert haben, dass der htp GmbH das 

Festhalten an der ursprünglichen Erklärung nicht zuzumuten ist. Hierzu zählen insbesondere 

endgültige gerichtliche Entscheidungen und Entscheidungen der BNetzA, welche die 

Regulierungsverfügung BK3g-15/004 ändern oder aufheben. 
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(3) 	 Der Rücktritt bedarf der Schriftform. Der Rücktritt darf nur binnen einer Frist von drei Monaten 

ab Kenntnis vom Vorliegen eines Rücktrittgrundes ausgeübt werden. 

(4) 	 Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, eine Rücktrittserklärung nach Absatz 3 zu veröffentlichen. 

§ 11 Schlussbestimmung 
,,:
A? 
::j" 

(1) 	 Das vorstehende Vertragsangebot wird nach Unterzeich~4~~~ch die htp GmbH und mit

ihrem Zugang bei der Bundesnetzagentur sofort wir~~snetzagentur ist berechtigt, 

diese Erklärung nach Zugang zu veröffentlichen. ' "'&· · 
<t,,,-.,,.. . 	

(2) 	 Sollte sich eine Bestimmung dieser Vereinb'äYuns 
""~' "fil~ unwirksam, rechtswidrig oder 

. ''\ "'
undurchführbar erweisen, bleiben alle .• ~g,en Be~lmmungen der Vereinbarung davon 

unberührt. Die unwirksame, rechtswidrig;'\g_~'~)~uf~hfOhrbare Bestimmung ist durch eine 

wirksame, rechtlich zulässige und•~t~~P.i~eare Bestimmung zu ersetzen, die dem 
·~:Sl,„ ...-.,._...,,~""X-"S.~

wirtschaftlichen Interesse der Part~g,,~nt~cht. IJasselbe gilt für etwaige Regelungslücken. 

A~~l; 
. 	 ~""'&.., 
~~ ~,,Mit freundlichen Grüßen 

·\'+=~h 

htp GmbH 1>i';\\"& 
i(. 	dl ß?'-"'<tffo# #·„.ffe.:,. ~-« 

<Unterschrittenzeile> '"1::1 
-.::.; 
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